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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.03.1984

Norm

ABGB §825 B

ABGB §837 A

ZPO §14 Bc

Rechtssatz

Der vom ( gerichtlich oder von der Mehrheit bestellten ) Verwalter einer im Miteigentum stehenden Liegenschaft

prozeßbevollmächtigte Rechtsanwalt vertritt alle Miteigentümer als Prozeßparteien; diese bilden dann im

Kündigungsstreit eine unzertrennliche Streitgenossenschaft.
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